
Kapitel 2:
Zum System der AKP-EG-Handelsbeziehungen

Im Rahmen ihrer teils ausschließlichen und teils konkurrierenden Außen-
kompetenzen hat die Europ�ische Gemeinschaft internationale, auf den
Jaound�-Abkommen160 beruhende Vertr�ge mit den AKP-Staaten geschlos-
sen, die zur „wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Entwicklung“161

dieser L�nder beitragen sollen. Aus diesem Grundgedanken heraus wurde
in den Lom�-Abkommen I bis IV und dem darauffolgenden Cotonou-Ab-
kommen aus dem Jahr 2000 ein vielf�ltiges Konzept erarbeitet, das sich in
Inhalt und Struktur der Abkommen widerspiegelt. Nach den Grunds�tzen
der Entwicklungspolitik der Europ�ischen Gemeinschaft162 umfassen
Kooperationsziele, -grunds�tze und -instrumente die handelspolitischen,
technischen und finanzbezogenen Bereiche. Aus diesem Grund gelten die
AKP-EG-Beziehungen als „une coop�ration s�re et durable, fond�e sur des
arrangements juridiquement contraignants, fix�s dans un contrat librement
n�goci�“.163

Jedoch – und trotz der pr�ferierten Behandlung der AKP-Waren aus den
Lom�-Abkommen – blieben die wirtschaftlichen Ergebnisse der AKP-Staa-
ten stets schwach. Außerdem ver�nderte sich der rechtliche und institutio-
nelle Rahmen der AKP-EG-Abkommen grundlegend, als der Abschluß der
GATT-Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde zur Gr�ndung der
Welthandelsorganisation f�hrte. In diesem Kontext f�hrt das Cotonou-Ab-
kommen nach dem Lom�-System ein vollkommen neues Modell der Han-
delspolitik zwischen den Vertragsparteien ein und stellt einen Bruch in der
handelsrechtlichen Entwicklungspolitik der Europ�ischen Union gegen-
�ber ihren Partnern aus den AKP-Regionen dar. Bis zum Jahr 2008 m�ssen
bilaterale, auf Gegenseitigkeit beruhende Handelsabkommen mit AKP-Re-
gionalorganisationen bzw. Einzelstaaten ausgehandelt werden; bis dahin
regelt allerdings eine auf den bisherigen Lom�-Prinzipien basierende �ber-
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160 Siehe dazu die Einf�hrung zu dieser Arbeit.
161 Art. 1 Abs. 1 des IV. Lom� Abkommens; Art. 1 Abs. 1 des Partnerschaftsabkommens zwi-

schen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten aus Afrika, den Karibischen Inseln und dem
Pazifischen Raum einerseits und der Europ�ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedern
andererseits, unterschrieben in Cotonou am 23. Juni 2000 (weiter auch als Cotonou-Abkom-
men zitiert und/oder als PA abgek�rzt, so z. B.: Art 1 Abs. 1 PA).

162 Zur Entwicklungspolitik der Europ�ischen Gemeinschaft siehe Kapitel 1 A dieser Arbeit.
163 Vgl. Hoguet, Patrick (Rapp.): Rapport d’information sur la r�vision � mi-parcours de la quat-

ri	me convention de Lom�, Assembl�e Nationale, Paris 1995, S. 17.



gangsregelung die AKP-EG-Handelsbeziehungen, welche die Sonderbe-
handlung der AKP-Waren f�r den Zeitraum der Verhandlungen weiterf�hrt.

Nach einer Erl�uterung des Systems der AKP-EG-Zusammenarbeit all-
gemein und in seinem gemeinschaftsrechtlichen Umfeld werden in diesem
Kapitel die bezeichnenden Grunds�tze, Merkmale und Instrumente der
Handelskooperation zwischen den Vertragsparteien im IV. Lom�-Abkom-
men einerseits und im neuen Cotonou-Abkommen andererseits pr�sentiert
und verglichen. Die Struktur der zuk�nftigen Abkommen ab 2008 sowie ihr
Status im internationalen Rechtsgef�ge werden im letzten Teil der vorlie-
genden Arbeit ausf�hrlich behandelt.164

A. Grundlagen der AKP-EG-Zusammenarbeit im EG-Recht

I. Rechtsgrundlage
Außer der im Teil IV des EG-Vertrages vorgesehenen Assoziierung mit �ber-
seeischen L�ndern und Hoheitsgebieten kam vor den �nderungen von
Maastricht nur Art. 238 EGV a. F. als Rechtsgrundlage f�r ein internationa-
les Abkommen, das eine Assoziierung mit unabh�ngigen Drittstaaten gr�n-
det, in Betracht. Die vçlkerrechtliche Zust�ndigkeit der Gemeinschaft bzw.
ihre Kompetenz, eine Assoziierung mit Drittstaaten zu schließen, ist aus-
dr�cklich in Art. 310 EGV vorgesehen.165 W�hrend Jaound� I und Jaound�
II ohne Hinweis auf eine gemeinschaftsrechtliche Rechtsgrundlage166 ver-
abschiedet wurden, haben sowohl alle Lom�-Abkommen als auch das Coto-
nou-Abkommen ihre gemeinschaftsrechtliche Rechtsgrundlage in dieser
Vorschrift. Allerdings wurde der Entwicklungszusammenarbeit, wie bereits
erw�hnt, durch den Maastrichter Vertrag – parallel zu der Entwicklung der
Binnenregeln der EU – ein neues, spezifisches Kapitel gewidmet. Fraglich
ist folglich, ob sich neue Abkommen auf diese neuesten Vorschriften
– Art. 177ff. EGV – st�tzen kçnnen oder ob weiterhin Art. 310 EGV eine
g�ltige Rechtsgrundlage bildet.167
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164 Dazu siehe Kapitel 5 B und C dieser Arbeit.
165 Zum Begriff der „Assoziierung“ siehe Kapitel 1 A dieser Arbeit.
166 Es wird aber angenommen, daß die einzig mçgliche Rechtsgrundlage Art. 238 EGV a. F. ist,

wenn man den Vierten Teil des EG-Vertrages als Rechtsgrundlage f�r eine Assoziierung mit
souver�nen Staaten ausschließt: Siehe so z. B. Everling, Ulrich: Die Neuregelung des Assozi-
ierungsverh�ltnisses zwischen der Europ�ischen Wirtschaftsgemeinschaft und den afrikani-
schen Staaten und Madagaskar sowie den �berseeischen L�ndern und Hoheitsgebieten,
ZaçRV 1964 (24), S. 472 ff.

167 In der Literatur ist die Frage umstritten; f�r manche steht sie sogar gar nicht zur Debatte: z. B.
Lebullenger: „L’article 238 continuera par ailleurs � r�gir les relations de la Communaut�
europ�enne avec les pays ACP“, in: Lebullenger, Jo
l: La r�novation de la politique commu-
nautaire du d�veloppement, RTDE 30 (4), Okt.-Dez. 1994, S. 631/647.



Ausgangspunkt der Fragestellung ist daher die Reichweite der Vorschrif-
ten der Art. 177ff. EGV f�r die AKP-EG-Zusammenarbeit. Es soll in einem
weiteren Schritt untersucht werden, ob eine spezifische Bindung – die
Assoziierung – zwischen den Vertragspartnern vorhanden ist, was die
Anwendung der Rechtsgrundlage des Art. 310 EGV rechtfertigen w�rde.

1. AKP-EG-Abkommen und Zusammenarbeit nach Art. 177ff. EG
Fraglich ist, inwieweit die Bestimmungen der Art. 177ff. EGV Rechtsgrund-
lagen f�r die AKP-EG-Zusammenarbeit bieten. Die mit den Jaound�- und
Lom�-Abkommen geschaffene AKP-EG-Zusammenarbeit gilt als Ursprung
der Entwicklungspolitik der Europ�ischen Gemeinschaft, deren Ziele in
Art. 177 EGV erl�utert werden. Dementsprechend besteht eine Kongruenz
zwischen den Zielen der AKP-EG-Zusammenarbeit und denen der all-
gemeinen Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft; somit gehçren
die AKP-EG-Vereinbarungen zur allgemeinen Entwicklungszusammen-
arbeit.

Allerdings ist die Bedeutung von Art. 179 Abs. 3 EGV in diesem Zusam-
menhang problematisch, da diese Bestimmung die Zuordnung der AKP-EG-
Zusammenarbeit zu den allgemeinen Vorschriften der Entwicklungszusam-
menarbeit in Frage stellt. Art. 179 Abs. 3 EGV besagt n�mlich, daß die
Bestimmung �ber die Maßnahmen zur Durchf�hrung der Ziele des Art. 177
EGV „die Zusammenarbeit mit den L�ndern Afrikas, des Karibischen Rau-
mes und des Pazifischen Ozeans im Rahmen des AKP-EG-Abkommens“
nicht ber�hrt. Daher gilt Art. 179 Abs. 3 EGV als Lex specialis zu Art. 179
Abs. 1 EGV, wonach der Rat „gem�ß dem Verfahren des Artikels 251168 die
zur Verfolgung der Ziele des Artikels 177 erforderlichen Maßnahmen“
erl�ßt.169

Eine engere Auffassung geht dahin, daß sich dieser Absatz lediglich auf
die Problematik der Finanzierung des Europ�ischen Entwicklungsfonds
(EEF) durch die Mitgliedstaaten bezieht.170 Da letztere eine Finanzierung
der EEF-Beitr�ge durch den Gemeinschaftshaushalt im Rahmen der AKP-
EG-Abkommen ablehnen, h�tten sie die Einf�hrung eines zus�tzlichen
Absatzes verlangt, der ihnen Vorrechte zusichert. Diese Auslegung ist teil-
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168 Art. 251 EGV sieht das Verfahren der Mitentscheidung vor. Dies ist im Rahmen von Art. 179
EGV wichtig, denn das Europ�ische Parlament verf�gt bei der Durchf�hrung der Entwick-
lungspolitik �ber erweiterte Kompetenzen.

169 Vgl. Zimmermann, Andreas: Art. 130 w, in: Boeckh, Hans von/Groeben, Hans von der/Thie-
sing, Jochen (Begr.), Ehlermann, Claus-Dieter/Bieber, Roland (Hrsg.), Handbuch des Europ�i-
schen Rechts – Systematische Sammlung mit Erl�uterungen, 343. Lieferung, Baden-Baden
1996, I A 75, Rdnr. 17 (weiter zitiert als: Bearbeiter, in: EB/Hdb. EuR, I A 75, Artikel, Rdnr.).

170 Vgl. diese Auffassung vertretend: Mestre, Christian: Art. 130 U, V, W, X, Y, in: Constantines-
co, Vlad/Kovar, Robert/Simon, Denys: Trait� sur l’Union Europ�enne (sign� � Maastricht le 7
f�vrier 1992) – Commentaire article par article, Paris 1995, S. 500f. (weiter zitiert als: Bear-
beiter, in: CKS, Trait� sur l’UE, Artikel, S.).



weise richtig, erscheint jedoch zu restriktiv, indem sie Art. 179 Abs. 3 EGV
nur eine finanzielle Bedeutung zugesteht, und l�ßt dabei außer Betracht,
daß die im Art. 179 Abs. 1 EGV gemeinten Maßnahmen alle autonomen,
zur Durchsetzung der Zusammenarbeit zu treffenden Maßnahmen – ein-
schließlich der finanziellen – umfassen.

Auf der anderen Seite ginge eine Auslegung, nach der Art. 179 Abs. 3
EGV die AKP-EG-Zusammenarbeit von den Maßnahmen zur Umsetzung
der in Art. 177 EGV niedergelegten Ziele ausschlçsse, zu weit. Zum einen
w�rde eine solche Auslegung gemeinschaftliche, autonome Maßnahmen
des Art. 179 EGV mit vertraglichen Maßnahmen – hier den AKP-EG-Ab-
kommen – gleichsetzen.171 Zum anderen w�rde sie die Meinung unterst�t-
zen, daß die AKP-EG-Zusammenarbeit im Grunde genommen aus der Ent-
wicklungszusammenarbeit immer auszusondern ist. Zwar besteht diese
bestimmte Zusammenarbeit geschichtlich, wirtschaftlich und rechtlich
aus speziellen Beg�nstigungen; sie gehçrt aber weiterhin zum Vertragssys-
tem der Entwicklungszusammenarbeit.172 Dar�ber hinaus gehçrt die Frage
nach der politischen Tragweite und Bewertung des AKP-EG-Abkommens
nicht zu dieser Vorschrift und kann daher anhand dieser nicht ausgelegt
werden.

Richtig ist daher in Bezug auf Art. 179 Abs. 3 EGV die Annahme, daß die
vom Rat im Feld der Zusammenarbeit erlassenen Maßnahmen die Beson-
derheiten und Beg�nstigungen der AKP-EG-Abkommen nicht ber�hren sol-
len, wobei deren Bestimmungen als Teil der gesamten Zusammenarbeit
anzusehen sind. Dementsprechend handelt es sich hier um eine technische
Vorschrift. Daraus folgt, daß die AKP-EG-Zusammenarbeit einen Unterfall
der Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft darstellt und deren
Zielen entsprechen soll.

Weiter zu pr�fen ist die Bedeutung von Art. 181 Abs. 1 Satz 2 EGV, nach
dem die Gemeinschaft befugt ist, internationale Zusammenarbeitsabkom-
men zu schließen. Wenn die AKP-EG-Zusammenarbeit einen Teil der Ent-
wicklungszusammenarbeit darstellt, kçnnte diese neue Vorschrift als
Rechtsgrundlage zuk�nftiger Abkommen gelten. Wie bereits erw�hnt,173

wird diese Vorschrift weit ausgelegt, so daß keine weitere Bestimmung
erforderlich ist, wenn ein auf der Grundlage dieser Vorschrift abgeschlosse-
nes Abkommen neben der Zusammenarbeit andere Bereiche umfaßt. Diese
selbst�ndige Norm zur Vertragsschließungskompetenz der Gemeinschaft
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171 Vgl. Flaesch-Mougin, Catherine: Le Trait� de Maastricht et les comp�tences externes de la
Communaut� europ�enne: � la recherche d’une politique commune de l’Union, CDE 1993,
Nr. 3–4, S. 351/363.

172 Es sei denn, es g�be Sonderregelungen in den AKP-EG-Abkommen selbst, welche die Trag-
weite von Art. 177ff. EGV beschr�nken w�rden: vgl. Zimmermann, Andreas, in: EB, Hdb.
EuR., I A 75, Art. 130 u, Rdnr. 58.

173 Siehe Kapitel 1 A dieser Arbeit.



kçnnte daher als Rechtsgrundlage der Zusammenarbeit mit den AKP-Staa-
ten gelten, da diese bestimmte Zusammenarbeit den Zielen des Art. 177
EGV entspricht und der Zweck der AKP-EG-Abkommen die tats�chliche
Umsetzung der „Einzelheiten der Zusammenarbeit“ mit bestimmten L�n-
dern erf�llt.

2. Assoziierungs- oder Kooperationsabkommen
Art. 310 EGV kçnnte als Rechtsgrundlage weiter anwendbar sein, wenn die
Assoziierungstatbest�nde im Rahmen der AKP-EG-Zusammenarbeit erf�llt
werden. Da aber Art. 310 EGV auf den Begriff der Assoziierung verweist,
ohne diesen n�her zu charakterisieren, ist umstritten, ob es sich bei den
AKP-EG-Abkommen tats�chlich um Assoziierungsabkommen handelt.

Bereits bei rein wçrtlicher Auslegung ist die Frage problematisch, da in
Art. 1 Abs. 1 des Lom� IV-Abkommens von einer Kooperation zwischen
den Partnern und in Art. 1 Abs. 2 des Cotonou-Abkommens von einer Part-
nerschaft die Rede ist. In der Literatur wird darauf hingewiesen, der Begriff
der Assoziierung als solcher sei noch von den kolonialen Urspr�ngen der
AKP-EG-Beziehungen gepr�gt, indem er eine „gewisse Abh�ngigkeit“174 der
AKP-Staaten unterstelle. Dieser Begriff werde außerdem immer noch ver-
wendet, um die Verh�ltnisse der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
zu den �berseeischen L�ndern und Hoheitsgebieten (�LH) zu bezeichnen;
dies unterstreiche eine spezifische Art der Bindung, da die �LH keine sou-
ver�nen Staaten im Sinne des Vçlkerrechts seien. Man habe deswegen den
Begriff hinsichtlich der AKP-EG-Zusammenarbeit lediglich aus politischen
Gr�nden vermeiden wollen, ohne jedoch die Rechtsgrundlage des Art. 310
EGV in Frage zu stellen.175

Zu �berpr�fen ist daher, ob die Lom�-Abkommen und das neue Cotonou-
Abkommen die Kriterien der Assoziierung erf�llen.

Die Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten ergibt sich aus der Gleich-
heit der Partner, die in Art. 2 des Lom� IV-Abkommens und in Art. 2 PA
festgelegt wird. Als zweites Element der Assoziierung kommt die Institutio-
nalisierung der Partnerschaft in Betracht. Alle Lom�-Abkommen und das
Cotonou-Abkommen sehen parit�tische Organe vor, welche aus Vertretern
der Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und der AKP-Staaten bestehen und
das sekund�re Assoziationsrecht erlassen.176 Diese gemeinsamen Institutio-
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174 Vedder, Christoph: Art. 238, in: Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard (Hrsg.): Kommentar – Das
Recht der Europ�ischen Union, M�nchen 1998, Rdnr. 46 (weiter zitiert als: Bearbeiter, in:
Grabitz/Hilf, KommEU, Artikel, Rdnr.)

175 Vgl. Schçn, Cordula: Der rechtliche Rahmen f�r Assoziierung der EG, Diss. Freiburg 1996,
S. 7.

176 Die gemeinsamen Institutionen werden im vierten Teil des IV. Lom�-Abkommens (Art. 338
bis 355) und im zweiten Teil des Cotonou-Abkommens behandelt (Art. 14 bis 17). Sie wer-
den im Rahmen dieser Arbeit in Kapitel 2, B II n�her betrachtet.



nen unterst�tzen laut Art. 2 des IV. Lom�-Abkommens und Art. 2 PA die
Zusammenarbeit, was dem Tatbestandsmerkmal des „gemeinsamen Vor-
gehens und [der] besonderen Verfahren“ nach Art. 310 EGV entspricht.

Das Kriterium der Dauerhaftigkeit erscheint hingegen problematisch. Die
Assoziierung der Gemeinschaft mit den �LH ist aufgrund ihrer Veranke-
rung im EG-Vertrag f�r eine unbefristete Zeit festgelegt worden, was den
spezifischen Charakter der Bindung best�tigt. Dagegen sollte man im Falle
eines Assoziationsverh�ltnisses nach Art. 310 EGV zwischen der Assoziie-
rung als solcher und ihrer Umsetzung durch vçlkerrechtliche, befristete
Abkommen unterscheiden.177 Die AKP-EG-Abkommen sind befristet:
Art. 366 Abs. 1 des IV. Lom�-Abkommens legt eine Geltungsdauer des
Abkommens von zehn Jahren178 fest und Art. 95 Abs. 1 PA eine von zwan-
zig Jahren. Außerdem sehen beide Abkommen eine K�ndigungsklausel vor,
nach der sowohl die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten als auch jeder
AKP-Staat mit einer sechsmonatigen K�ndigungsfrist das Abkommen k�n-
digen d�rfen.179 Beide Abkommen enthalten eine Verhandlungsklausel,
nach der vor Ablauf des laufenden Abkommens Verhandlungen �ber die
Erneuerung des Abkommens erçffnet werden.180 Durch diese Vorschrift
sind die Vertragsparteien aber nicht zum Erfolg der Verhandlungen ver-
pflichtet; anderenfalls w�re ihre vçlkerrechtliche Vertragsfreiheit angetas-
tet. Aus diesen Gr�nden kçnnte die Sicherheit der Assoziierungsbindung
in Frage gestellt werden. Jedoch unterstreicht die Verhandlungsklausel zur
Erneuerung des Abkommens den Willen der Partner, ihre Zusammenarbeit
weiterzuf�hren. Außerdem hat sich de facto die Assoziierung in der Praxis
so verankert, daß die Geltungsdauer der Abkommen immer wieder verl�n-
gert wurde: von f�nf Jahren f�r Jaound� I und II und Lom� I bis III bis hin zu
zwanzig Jahren f�r das Cotonou-Abkommen. Des weiteren verweist Art. 1
Abs. 2 des IV. Lom�-Abkommens auf das „durch das Erste, das Zweite und
das Dritte AKP-EWG-Abkommen eingef�hrte System der Zusammenarbeit“
und best�tigt damit den dauerhaften und „privilegierten (. . .) Charakter
[der] Beziehungen“ der Parteien. Die Pr�ambel des Cotonou-Abkommens
enth�lt ebenfalls solche Absichtserkl�rungen der Parteien. Danach wollen
sie „die Partnerschaft (. . .) vertiefen“ und betonen ihre „Bereitschaft“, „ihre
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177 So Everling zum Jaound�-Abkommen I: „Die Befristung wird dabei in der Formulierung
nicht auf die Assoziierung selbst, sondern auf das Abkommen bezogen.“ Everling, Ulrich:
a. a. O., S. 472/516.

178 W�hrend Art. 366 Abs. 1 eine zehnj�hrige G�ltigkeitsdauer festlegt, sieht Art. 366 Abs. 2 die
Mçglichkeit einer Halbzeitpr�fung der Vertragsbestimmungen vor.

179 Art. 367 des IV. Lom�-Abkommens; Art. 99 PA.
180 Art. 366 Abs. 3 des IV. Lom�-Abkommens; Art. 95 Abs. 4 PA.



besonderen Beziehungen neu zu beleben“.181 Daher kann gar von einem
„Acquis“182 der AKP-EG-Zusammenarbeit gesprochen werden, was die
Dauerhaftigkeit der AKP-EG-Beziehungen ausdr�cklich best�tigt.

Letztes Merkmal der Assoziierung ist eine gewisse Teilnahme der Part-
nerstaaten an der Zielsetzung der Gemeinschaft. Sie wurde im Falle der
AKP-Staaten fr�h bejaht. Einerseits erscheint sie als eine logische Folge
der ehemaligen kolonialen Verh�ltnisse, aufgrund derer wirtschaftliche
Verflechtungen zwischen Mutterl�ndern und abh�ngigen Gebieten entstan-
den. Andererseits wird die Teilnahme an der Zielsetzung der Gemeinschaft
durch die laufenden Handelsbeg�nstigungen best�tigt, indem die Gemein-
schaft den AKP-L�ndern einen erleichterten Zugang zu ihrem Markt
gew�hrt. Schließlich kçnnen die von den parit�tischen Organen beschlos-
senen Maßnahmen die Entscheidungsfindung der Gemeinschaft beeinflus-
sen.183

Damit erf�llt die AKP-EG-Zusammenarbeit eindeutig die Tatbestands-
merkmale einer Assoziierung184, und Art. 310 EGV gilt als gemeinschafts-
rechtliche Rechtsgrundlage der AKP-EG-Abkommen.

3. Ergebnis: Art. 310 EGV als Rechtsgrundlage der Assoziierung
Aus dem Vorstehenden folgt, daß sowohl Art. 181 Abs. 1 als auch Art. 310
EGV Rechtsgrundlage der AKP-EG-Zusammenarbeit sein kçnnten.

Die Bestimmung des Art. 181 i. V. m. Art. 300 EGV schließt jedoch nicht
die Mçglichkeit aus, sich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
weiterhin auf Art. 310 EGV zu st�tzen. Wenn außerdem die Spezifizit�t
des Assoziierungsverh�ltnisses weiter gew�hrt werden soll, sollte im Falle
der Entwicklungszusammenarbeit Art. 310 EGV als allgemeine Vorschrift
gegen�ber Art. 181 Abs. 1 EGV bevorzugt werden. Es ist de facto, wenn
nicht gar de jure, angebracht, der Assoziierung nach Art. 310 EGV eine grç-
ßere Bedeutung als der Zusammenarbeit nach Art. 181 Abs. 1 Satz 2 EGV
beizumessen. Die von der Assoziierung zu erf�llenden Kriterien gehen
von einer festen gegenseitigen Bindung der Vertragspartner aus, wobei der
politische Wille nicht zu untersch�tzen ist.
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181 Pr�ambel des Cotonou-Abkommens, Erw�gungsgr�nde 3 und 4.
182 Vgl. Weiss, Thomas: Les relations particuli	res entre la Communaut� Economique Euro-

p�enne et les Etats d’Afrique, des Cara�bes et du Pacifique. L’�volution des Conventions de
Lom� dans le syst	me international, M�moire de DEA – IEP Paris, Paris 1991, S. 33f.; vgl.
auch Maganza, Giorgio: La Convention de Lom�, in: M�gret, Jacques/Louis, Jean-Victor/
Vignes, Daniel/Waelbroeck, Michel (Hrsg.): Le Droit de la Communaut� Economique Euro-
p�enne – Commentaire du Trait� et des textes pris pour son application – Band 13, Br�ssel
1990, S. 509 (weiter zitiert als: Maganza, Giorgio, in: MLVW/Bd. 13, S., Rdnr.).

183 Vgl. Everling, Ulrich: a. a. O., S. 472/524.
184 Vgl. auch Meessen, Karl Matthias: Das Abkommen von Lom� als gemischter Vertrag, EuR,

Heft 1 1980, S. 36/40.



Die AKP-EG-Abkommen sind sicherlich ein Unterfall der gemeinschaftli-
chen Entwicklungspolitik, deren Ziele in Art. 177 EGV aufgez�hlt werden.
Da sie aber anderen Zusammenarbeitsabkommen gegen�ber �ber spezi-
fische Merkmale verf�gen, fallen sie in den Geltungsbereich des Art. 310
EGV, welcher als ihre g�ltige Rechtsgrundlage anzusehen ist.

II. Gemischte Vertr�ge des Vçlkerrechts

1. Gemischte Vertr�ge des Vçlkerrechts
Die AKP-EG-Abkommen sind Vertr�ge des Vçlkerrechts,185/186 die gem�ß
Art. 310 i. V. m. Art. 300 EGV abgeschlossen werden.187 Weiter zu pr�fen
ist, ob solche internationale Abkommen von der Gemeinschaft abzuschlie-
ßen sind oder ob die Mitgliedstaaten ebenfalls Vertragsparteien sein m�s-
sen. Hierzu ist der Frage der sachlichen Reichweite der Außenkompetenzen
der Gemeinschaft nach Art. 310 EGV nachzugehen.

Wie bereits erl�utert,188 wird seit dem Fall Demirel Art. 310 EGV so weit
ausgelegt, daß jeglicher materielle Bereich von einem Assoziierungsabkom-
men umfaßt sein kann. Problematisch ist daher nicht der materielle Gel-
tungsbereich des Abkommens, sondern die Kompetenzverteilung innerhalb
Europas f�r die im Assoziierungsabkommen geregelten Bereiche. Sofern die
Gemeinschaft im EG-Vertrag nicht ausdr�cklich �ber eine materielle Kom-
petenz verf�gt, sind die Mitgliedstaaten zust�ndig. In solchen F�llen m�s-
sen die einzelnen Mitgliedstaaten neben der Gemeinschaft Vertragsparteien
des Assoziierungsabkommens sein.189 Im Rahmen der AKP-EG-Zusammen-
arbeit fallen handelspolitische Bestimmungen nach Art. 133 EGV in die
Zust�ndigkeit der Gemeinschaft. Dagegen verbleibt zum Beispiel die Finan-
zierung im Rahmen des Europ�ischen Entwicklungsfonds (EEF)190 oder die
Kooperation im kulturellen Bereich im Zust�ndigkeitsbereich der Mitglied-
staaten. Deshalb wurden alle AKP-EG-Abkommen als gemischte Vertr�ge
des Vçlkerrechts abgeschlossen.191
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185 Siehe dazu Kapitel 1 A dieser Arbeit.
186 Nach Everling f�llt sogar ein tats�chlich vorhandenes Assoziierungsverh�ltnis selbst unter

das Vçlkerrecht, da es auf die vçlkerrechtlichen AKP-EG-Abkommen gest�tzt ist; vgl. Ever-
ling, Ulrich: a. a. O., S. 472/525.

187 Vgl. zu den Assoziierungsabkommen: M�gret, Jacques: Le pouvoir de la Communaut� �cono-
mique europ�enne de conclure des accords internationaux, RMC Nr. 75, Dez. 1964,
S. 529/533f.

188 Hierzu siehe Kapitel 1.
189 Vgl. Vedder, Christoph, in: Grabitz/Hilf, KommEU, Art. 113, Rdnr. 18.
190 Eine gemeinschaftliche Budgetierung der EEF wurde mehrmals von den Mitgliedstaaten

zur�ckgewiesen.
191 Vgl. Arnold, Rainer: Der Abschluß gemischter Vertr�ge durch die Europ�ischen Gemein-

schaften, ArchVR [19] 1980/81, S. 419/420.



Bei der Durchf�hrung von gemischten Vertr�gen muß auf die Kompeten-
zen der Gemeinschaft geachtet werden.192 W�hrend die Kompetenzvertei-
lung zwischen Kommission und Rat gemeinschaftsintern geregelt wird,
werden die Zust�ndigkeiten der jeweiligen Assoziierungsorgane im prim�-
ren Assoziierungsrecht festgelegt. Seitens der Gemeinschaft und ihrer Mit-
gliedstaaten ist gem�ß den Assoziierungsabkommen die Europ�ische Kom-
mission f�r deren Verwaltung und Durchf�hrung zust�ndig.

Außerdem ist die Mitwirkung des Europ�ischen Parlaments an den AKP-
EG-Abkommen als gemischten Abkommen zu gew�hrleisten. Laut Art. 300
Abs. 3 Unterabs. 2 EGV bedarf ein nach Art. 310 EGV abgeschlossenes
Abkommen der Zustimmung des Europ�ischen Parlaments. Fraglich ist,
inwieweit dies auch im Falle von gemischten Abkommen erforderlich ist.
Nach dem Wortlaut von Art. 300 Abs. 3 Unterabs. 2 EGV hat das Europ�i-
sche Parlament ein Zustimmungsrecht auch f�r „sonstige Abkommen, die
durch Einf�hrung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen insti-
tutionellen Rahmen schaffen“. Also ist die Frage, ob gemischte Vertr�ge,
insbesondere die AKP-EG-Abkommen, auch die Zustimmung des Europ�i-
schen Parlaments bençtigen, zu bejahen.

2. Rechtswirkungen der AKP-EG-Abkommen
a) Auswirkungen auf die Gemeinschaftsrechtsordnung
In der Rechtssache 181/73 entschied der Europ�ische Gerichtshof, daß
Bestimmungen eines auf der Grundlage des Art. 310 EGV abgeschlossenen
externen Abkommens „seit dessen Inkrafttreten einen integrierenden Be-
standteil der Gemeinschaftsrechtsordnung bilden“.193 Wegen ihrer vçlker-
rechtlichen Rechtsnatur und gem�ß der gemeinschaftsrechtlichen Normen-
hierarchie sind die AKP-EG-Abkommen dem prim�ren Gemeinschaftsrecht
untergeordnet.194 Daher h�lt sich der Gerichtshof f�r Vorabentscheidungs-
fragen in bezug auf die Bestimmungen des AKP-EG-Abkommens f�r zust�n-
dig, wie z. B. sp�ter im Fall Razanatsimba, in dem der EuGH die Bedeutung
des Art. 62 des I. Lom�-Abkommens f�r die Niederlassungs- und Dienst-
leistungsfreiheit f�r Staatsangehçrige der AKP- und EG-Staaten festlegte.195

In diesem Rahmen spielte der Gerichtshof eine wichtige Rolle f�r die
Interpretation der AKP-EG-Abkommen sowie f�r die Bestimmung der
Bedeutung dieser Abkommen f�r die Einzelnen, insbesondere f�r Wirt-
schaftsakteure aus der Europ�ischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten.
Er r�umte den AKP-EG-Bestimmungen unter bestimmten Voraussetzungen
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192 Vgl. Vedder, Christoph, in: Grabitz/Hilf, KommEU, Art. 113, Rdnr. 84.
193 EuGHE vom 30. April 1974, R. und V. Haegeman gegen Belgischen Staat, Rs. 181/73, Slg.

1974, S. 449ff., Rdnr. 1.
194 Siehe dazu z. B. Rideau, Jo
l: Accords internationaux, in: R�pertoire Dalloz de droit commu-

nautaire, Paris 1994, Rdnr. 283ff.
195 Siehe EuGHE vom 24. November 1977, Jean Razanatsimba, Rs. 65/77, Slg. 1977, S. 2229ff.



eine unmittelbare Wirkung ein; einzelne aus den Vertragsstaaten kçnnen
sich auf solche Bestimmungen vor den nationalen Gerichten berufen.
Grundlegend ist die Vorabentscheidung in der Sache Bresciani, wonach
die Ungleichheit der Verpflichtungen zwischen den Partnern von Jaound�
nicht ausschließt, daß „die Gemeinschaft die unmittelbare Geltung be-
stimmter Vorschriften des Abkommens anerkennt“196. Die unmittelbare
Anwendbarkeit beruht darauf, daß die Bestimmung eine inhaltlich
bestimmte Verpflichtung begr�ndet und „weder einem stillschweigenden
noch einem ausdr�cklichen Vorbehalt seitens der Gemeinschaft unter-
liegt“.197 Diese Ergebnisse best�tigte der EuGH im Fall Demirel durch die
Bejahung der unmittelbaren Anwendbarkeit einer in einem internationalen
Abkommen enthaltenen Rechtsvorschrift, die „unter Ber�cksichtigung
ihres Wortlauts und im Hinblick auf den Sinn und Zweck des Abkommens
eine klare und eindeutige Verpflichtung enth�lt, deren Erf�llung oder deren
Wirkungen nicht vom Erlaß eines weiteren Aktes abh�ngen“.198

Mit dieser st�ndigen Rechtsprechung verleiht der Gerichtshof den AKP-
EG-Abkommen einen herausgehobenen Platz in den Rechtsordnungen der
Vertragsparteien sowie in den wirtschaftlichen Beziehungen der AKP-EG-
Partner.

b) Auswirkung auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
In der Rechtssache 104/81 stellte der Gerichtshof anl�sslich der Pr�fung
des EWG-Portugal-Abkommens aus dem Jahr 1972 fest, daß sich aus den
von der Gemeinschaft abgeschlossenen internationalen Abkommen zwei
Gruppen von Verpflichtungen f�r die Mitgliedstaaten ergeben: Durchset-
zungsverpflichtungen gegen�ber den assoziierten L�ndern sowie Verpflich-
tungen gegen�ber der Gemeinschaft, „die die Verantwortung f�r die ord-
nungsgem�ße Durchf�hrung des Abkommens �bernommen hat“.199 Aus
den letztgenannten Verpflichtungen und dem gemeinschaftlichen Charak-
ter der Bestimmungen des Abkommens folge die Notwendigkeit einer ein-
heitlichen Anwendung des Abkommens in den Mitgliedstaaten.200 Diese
Ergebnisse sind auf die Vorschriften der AKP-EG-Zusammenarbeit �ber-
tragbar.
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196 EuGHE vom 5. Februar 1976, Conceria Daniele Bresciani gegen italienische Verwaltung,
Rs. 87/75, Slg. 1976, S. 129 ff., Rdnr. 22/23.

197 EuGHE, a. a. O., Rs. 87/75, Slg. 1976, S. 129 ff., Rdnr. 25.
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